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Tagesordnungspunkt: 
Anregung gemäß §24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen: Standort für 
Bleiverglasung mit dem Nottulner Wappen 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen neuen, adäquaten Standort für die Abbildung des 
Gemeindewappens zu finden. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Sie können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. 
 

Klimatische Auswirkungen: 
Keine 
 

Beratungsfolge: 
  
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt 21.02.2024 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 19.03.2024 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 

öffentliche 

Beschlussvorlage 

Vorlagen-Nr. 017/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 

Datum: 
28.02.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
 
Eine Bleiverglasung mit dem Motiv des Nottulner Wappens, die sich im Archiv der Gemeinde 
Nottuln befindet, und bis zur kommunalen Neuordnung 1975 im Kreishaus des Landkreises 
Münster in Münster verortet war, soll einen angemessenen Platz innerhalb der Gemeinde 
Nottuln finden. Der Antragsteller kann sich vorstellen, dass die Abbildung des 
Gemeindewappens einen Standort im öffentlichen Raum findet.  
Denkbar ist auch eine Örtlichkeit in einer der beiden Nottulner Partnergemeinden.  
Vorstellbar ist zudem, dass sich die Nottulner Kulturschaffenden an der Suche nach einem 
geeigneten Standort beteiligen.  
Kulturkoordinatorin Rieke Orel wird das Thema für den nächsten Kulturstammtisch im 
Frühjahr auf die Tagesordnung setzen.   

 

 
 

Anlagen: 

Bürgerantrag 50/2023 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Weiper, Angela gez. Driever/Wermert 
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